
  

 

 

(Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist deshalb nicht unterschrieben) 
 
Dienstgebäude 
Archivstr. 2 
30169 Hannover 

U-Bahn 
Linie 3, 7 und 9 
H Waterloo 

Bus 120 
H Waterlooplatz 

Telefon 
(0511) 120-0 
Telefax 

(0511) 120-3399 

E-Mail 
poststelle@mu.niedersachsen.de 
Internet 

www.umwelt.niedersachsen.de 

Bankverbindung 
Nord/LB (BLZ 250 500 00)  
Konto-Nr. 106 025 182 

IBAN: DE10 2505 0000 0106 0251 82 
BIC: NOLADE2H 

 
 
 

Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz  
Postfach 41 07, 30041 Hannover 

Niedersächsisches Ministerium 
für Umwelt, Energie und Klimaschutz 

 

An 
die unteren Wasserbehörden 
den Niedersächsischen Landesbetrieb für  
Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz 
 
nachrichtlich 
 
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen 
Spitzenverbände Niedersachsens 
 
per E-Mail 
gemäß Verteiler 

 

Bearbeitet von 

Juliane Grüneberg 

 
E-Mail-Adresse: 

juliane.grueneberg@mu.niedersachsen.de 

 
 
 

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Mein Zeichen (Bei Antwort angeben) Durchwahl Hannover 

 Ref22-62005/100-0036 (0511) 120-3364 01.01.2026 

 
 

Vollzug des Abwasserabgabengesetzes (AbwAG) 

Hier: Erklärung des Einleiters zur Einhaltung niedrigerer    
         Überwachungswerte (§ 4 Abs. 5 AbwAG) 

 

1. Allgemeines 

Der Einleiter kann unter den Voraussetzungen des § 4 Abs. 5 AbwAG für einen bestimmten 

Zeitraum einen niedrigeren Wert als den nach § 4 Abs. 1 AbwAG festgelegten oder 

nach § 6 AbwAG erklärten Wert erklären. Dieser erklärte Wert wird dann für den erklärten 

Zeitraum der Abgabenberechnung zugrunde gelegt. Die Einhaltung des niedriger erklärten 

Wertes ist anhand eines behördlich zugelassenen Messprogramms nachzuweisen. 

Die Regelung des § 4 Abs. 5 AbwAG soll Schwankungen der Auslastung einer 

kommunalen oder gewerblichen Kläranlage im Interesse des Betreibers abgabemindernd 

auffangen. Umstände, die zur Anwendung der Regelung führen, sind z. B. saisonale 

Schwankungen, befristete verfahrenstechnische Umstellungen oder durch Produktions- 

und Betriebsabläufe bedingte vorübergehende geringere Schadstoffkonzentrationen 

und/oder Schmutzwassermengen. 
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2. Unterlagen 

§ 4 Abs. 5 AbwAG nennt die Erklärungsinhalte, die der Einleiter gegenüber der 

zuständigen Behörde darzulegen hat, wenn er in den Genuss der Folgen der 

Heraberklärung gelangen will. Nach § 4 Abs. 5 Satz 3 AbwAG hat er diese Inhalte 

gegenüber der zuständigen Behörde darzulegen. Zur Abgabe der Erklärung ist der als 

Anlage beigefügte Vordruck zu verwenden. 

Die Angaben dienen dazu, dass der zuständigen Behörde die Beurteilung und 

Überwachung der Erklärung ermöglicht werden. Dazu ist eine (fachlich) nachvollziehbare 

Begründung für die Reduzierung beizubringen. 

Will ein Einleiter wie im vorangegangenen Jahr heraberklären, sind auch in dieser 

Erklärung die Inhalte nach § 4 Abs. 5 AbwAG darzulegen und zu dokumentieren. 

Die Erklärungen sind von der zuständigen Behörde auf Plausibilität zu prüfen. 

 

3. Verfahren 

Die Erklärung ist von der zuständigen Behörde unverzüglich dem jeweiligen 

Untersuchungslabor zuzuleiten. Dies ist erforderlich, um eine Überschreitung sowohl eines 

Überwachungswertes als auch des erklärten Wertes feststellen zu können. In den 

Überschreitungsfällen ist aus Rechtssicherheitsgründen eine Zweituntersuchung der 

Probe auf den überschrittenen Parameter durchzuführen. 

 

4. Zeitraum/regelmäßige Erklärungen 

Bezieht sich die Erklärung auf einen längeren Zeitraum als zusammenhängend 

drei Monate und wird sie fortlaufend mit grundsätzlich gleichem Inhalt wiederholt, hat die 

zuständige Behörde nach Kenntnisnahme zu prüfen, ob der wasserrechtliche Bescheid 

anzupassen ist (alleine abgabenrechtliche Hintergründe rechtfertigen keine Änderung des 

wasserrechtlichen Bescheides). Diese Prüfung ist zu dokumentieren. 

 

5. Abgabesatz 

Die Höhe des Abgabesatzes wird in § 9 AbwAG geregelt. § 9 Abs. 6 AbwAG enthält eine 

Sonderregelung für den Abgabesatz im Fall einer Erklärung nach § 4 Abs. 5 AbwAG: 

5.1 Wenn zum Zeitpunkt der Erklärung die Überwachungswerte noch über den 

Mindestanforderungen liegen, ist der Bescheid gemäß § 9 Abs. 6 AbwAG anzupassen, 

sofern sich der heraberklärte Wert als dauerhaft einhaltbar erweist. Erst mit der Anpassung 

des Bescheides greift bei Einhaltung der erklärten Werte die Ermäßigungsregelung des 
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§ 9 Abs. 5 AbwAG, d. h. es gilt der ermäßigte Abgabesatz erst danach auch für den 

Zeitraum der Erklärung. 

5.2 Wenn zum Zeitpunkt der Erklärung die Überwachungswerte unter den 

Mindestanforderungen liegen und die Mindestanforderungen eingehalten wurden oder als 

eingehalten gelten (§ 6 Abs. 1 AbwV), greift die Ermäßigungsregelung des 

§ 9 Abs. 5 AbwAG. Das heißt, in diesen Fällen gilt der ermäßigte Abgabesatz. 

 

 

Im Auftrage 

Grüneberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage: Vordruck Erklärung über die Einhaltung geringerer Werte   

               (§ 4 Abs. 5 AbwAG) 



Anlage

Namedes Einleiters PLZ, Ort, Datum

Geschäftszeichen Straße, Nr.

Ansprechpartnerin/Ansprech partner

Telefon

An die/den

Betreff: Vollzug des Abwasserabgabengesetzes (AbwAG)
hier: Erklärung über die Einhaltung geringerer Werte (§ 4 Abs. 5 AbwAG)

Bezug:

Ich beantrage gemäß § 4 Abs. 5 AbwAG, die Zahl der Schadeinheiten entsprechend nachstehender Erklärung
zu ermitteln:

Ich verpflichte mich, in der Zeit vom

Erklärung

bis folgende Werte einzuhaken:

Bewertete Schadstoffe
und Schadstoffgruppen

Uberwachungswert gemäß Einleitungsbescheid Erklärter Wert gemäß § 4 Abs. 5 AbwAG

CSB mg/1 mg/1

mg/i mg/1

mg/1 mg/1
AOX pg/i pa/i
Hg/Hg-Verbindungen ra/i pg/i
Cd/Cd-Verbindungen Jffll JJ3/1
Cr/Cr-Verbincfungen jja/i JJflfl
Ni/Ni-Verbindungen Jffll Jffl/1
Pb/Pb-Verbindungen M9/1 W»
Cu/Cu-Verbindungen pg/i va/i
Giftigkeit gegenüber Fischeiem

Jahresschmutzwassermenge m" m'

Der erklärte Wert wird - mit Ausnahme des Wertes für Stickstoff-für die nicht abgesetzte, homogenisierte
Stichprobe abgegeben.

Angabe der Gründe, die zur Veränderung der Werte des Einleitungsbescheides im Erklärungszeitraum
führen, und ggfs. Vorschlag eines Messprogramms (ggfs. gesondertes Blatt verwenden):

Unterschrift, Stempel



Bearbeitungsvermerk der zuständigen Behörde:

1. D Der nach Eingang der Erklärung bei der zuständigen Behörde verbleibende Zeitraum

ist kürzer als drei Monate.

Die Minderung ist geringer als 20 % bei

D derJahresschmutzwassermenge D AOX D

a CSB D Hg D

DP D Cd D

D N D Cr D

Ni

Pb

Cu

GE,

2. D Die Voraussetzungen des § 4 Abs. 5 AbwAG

Benachrichtigung an den Antragstelier

D liegen teilweise nicht vor.

D liegen nicht vor.

3. D Die Erklärung erfüllt die Voraussetzungen des § 4 Abs. 5 AbwAG.

Benachrichtigung an den Antragsteller -> Festlegung eines Messprogramms

Ort, Datum

Hinweise:

Erklärungszeitraum:

Unterschrift

Parameter;

Die Erklärung muss sich auf einen bestimmten Zeitraum beziehen, d. h. Anfang

und Ende müssen durch einen Kalendertag bezeichnet werden. Erklärungen

"bis auf Widerruf" oder "künftig" u. A. erfüllen diese Voraussetzungen nicht.

Der gewählte Zeitraum darf nicht kürzer als drei Monate sein.

Die Minderung gegenüber den Uberwachungswerten im Einleitungsbescheid

nach § 4 Abs. 1 AbwAG muss mindestens 20 % betragen, im Übrigen können

Erklärungen nach Belieben auf die Menge und/oder auf einzelne Parameter

beschränkt werden.

Begründung: Gemäß § 4 Abs. 5 Satz 3 AbwAG sind in der Erklärung die Umstände

darzulegen, auf denen sie beruht. Das heißt, es ist zwingend eine Begründung

für die Heraberklärung anzugeben (siehe auch Kommentar Kotulla, Randnummer 57

zu § 4 letzter Satz sowie Randnummer64 zu § 4, ebenso Urteil vom 29. 4. 2015

des VG Bayreuth, Randnummem 22 und 29).


